
Antrag : Ausweitung der Frauenquote in allen 
mitbestimmten Unternehmen
Laufende Nummer: 346

Antragsteller/in: GS Köln-Leverkusen (Bezirk Nordrhein-Westfalen)

Status: in Bearbeitung

Sachgebiet: E3. - Betriebs- und Tarifpolitik

Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag möge beschließen:

 1 Der Vorstand der IG Metall setzt sich beim Gesetzgeber für eine bessere Förderung der 
 2 Chancengleichheit von Frauen in den Unternehmen ein, insbesondere durch
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eine verbindliche Frauenquote in den Führungsebenen aller börsennotierten oder 1. 
mitbestimmten Unternehmen in Höhe des Frauenanteils gemessen an der Gesamtzahl 
der Beschäftigten im Unternehmen, mindestens jedoch 30 %

die Verbindlichkeit der Festlegung von Maßnahmen zur Förderung der 2. 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in den 
börsennotierten oder mitbestimmten Unternehmen

die Festlegung der Berichtspflicht der Unternehmen über den Stand der 3. 
Gleichstellung im Lagebericht des Jahresabschlusses

die Festlegung von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Quoten und Fehlen bzw. 4. 
Missachtung der Maßnahmepläne

 13 Nach Einführung von Quoten durch das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
 14 Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
 15 Dienst mit Wirkung vom 1. Mai 2015 haben sich erste kleine Erfolge in den Gremien der 
 16 Unternehmen, die von den eingeführten Quoten betroffen sind, gezeigt. Allerdings gibt 
 17 es umso weniger Entwicklung je weniger verbindlich die Regelungen für die Unternehmen 
 18 sind. Deshalb erscheint es zur Erreichung des Zieles der Chancengleichheit 
 19 unumgänglich,
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die Regelungen zur Teilhabe von Frauen an Führungspositionen auf alle 1. 
Unternehmen auszuweiten, soweit rechtlich Regelungen möglich sind

neben den Aufsichtsräten die Vorstände und weiteren Führungsebenen einzubeziehen2. 

die Mindesthöhe von Quoten konkret zu definieren3. 

eine verbindliche Berichtspflicht in öffentlich zugänglichen Berichten 4. 
festzuschreiben

sowie Sanktionen bei Nichteinhaltung der Regelungen einzuführen.5. 
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